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Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Berichtsaufbau 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Art. 126d Abs. 1 Bundes-Ver­

fassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrnehmungen, die er bei einer Ge­

barungsüberprüfung getroffen hat. 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die 

Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Textzahl), 

deren Beurteilung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Ste ll ung­

nahme der überprüften Stelle (Kennzeichnung mit 3) sowie die allfällige Gegenäu­

ßerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) ane inandergereiht. Das in die­

sem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfal ls kaufmänn ische Auf- und 

Abrundungen. 

Der vorl iegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über die Website 

des Rechnungshofes I/http://www.rechnungshof.gv.at" verfügbar. 
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Wirkungsbereich des 

Bundesministeriums für Finanzen 

Transparenz von Begünstigungen im Körperschaftsteuerrecht mit dem 

Schwerpunkt Gruppenbesteuerungj Follow-up-Überprüfung 

R -
H 

Das BMF setzte den überwiegenden Teil der Empfehlungen des RH, die er im 

Jahr 2013 zur Gebarungsüberprüfung "Transparenz von Begünstigungen im 

Körperschaftsteuerrecht mit dem Schwerpunkt Gruppenbesteuerung" (Reihe 

Bund 2013/6) veröffentlicht und nunmehr nachverfolgt hatte, nicht um. 

Bei ausländischen Gruppenmitgliedern erfolgte mit den Änderungen im Körper­

schaftsteuergesetz 1988 eine Einschränkung, indem ein ausländisches Gruppen­

mitglied ab dem Jahr 2015 nur mehr dann Mitglied einer österreichischen Unter­

nehmensgruppe sein konnte, wenn die Körperschaft in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder in einem Staat, mit dem eine umfassende Amtshilfe be­

stand, ansässig war. Ebenso waren die betroffenen BMF- Abteilungen nunmehr be­

reits frühzeitig in neue Gesetzesvorhaben eingebunden, damit die neuen Steuer­

vorschriften sowohl rechtzeitig als auch möglichst einfach elektronisch umgesetzt 

werden konnten. 

Das BMF kam seiner haushaltrechtlich normierten Informationspflicht bei den indi­

rekten Förderungen (Steuerbegünstigungen) gegenüber dem Nationalrat nicht aus­

reichend nach, weil die Förderungsberichte ab 2012 keine Zahlenangaben zu den 

indirekten Förderungen nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 enthielten und 

somit hinsichtlich der Auswirkungen dieser Förderungen keinerlei Informationsge­

halt besaßen . 

Zu den bereits bestehenden Steuerbegünstigungen erstellte das BMF weder kon­

krete Pläne für eine Evaluierung und Neukodifizierung des Körperschaftsteuer­

rechts noch ein Gesamtkonzept. Aufgrund der unterlassenen Evaluierungen hatte 

das BMF keine Kenntnis darüber, ob die zum Teil bereits sehr lange geltenden 

Steuerbegünstigungen im Körperschaftsteuerrecht immer noch benötigt wurden, 

um die ursprünglich beabsichtigten Ziele zu erreichen, oder ob der gänzliche Weg­

fall, Änderungen oder Alternativen zweckmäßiger wären . 
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Kurzfassung 

Prüfungsziel 

Ziel der Follow-up- Überprüfung war es, die Umsetzung von Empfehlungen zu be­

urteilen, die der RH bei der vorangegangenen Gebarungsüberprüfung "Transparenz 

von Begünstigungen im Körperschaftsteuerrecht mit dem Schwerpunkt Gruppen­

besteuerung" (Reihe Bund 2013/6) abgegeben hatte. (TZ 1) 

Förderungsbericht der Bundesregierung 

Einnahmenausfälle 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um, die Wirkungen der Begünstigun­

gen im Körperschaftsteuerrecht jährlich nach einer einheitlichen und in sich konsis­

tenten Systematik auf Basis der tatsächlichen Sachverhalte zu erheben und im 

Sinne von mehr Transparenz dem Nationalrat möglichst detailliert zu berichten. Es 

änderte zwar die Förderungsberichte der Bundesregierung ab 2012 - im Vergleich 

zu den Vorberichten - im Kapitel über die indirekten Förderungen (Steuerbegüns­

tigungen), indem mehr Kategorien von Steuerbegünstigungen ausgewiesen wur­

den, machte jedoch nunmehr überhaupt keine Angaben mehr zu Einnahmenver­

zichten und damit zu den finanziellen Wirkungen im Zusammenhang mit indirekten 

Förderungen nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988. (TZ 2) 

Die Förderungsberichte hatten som it ke inerlei Informationsgehalt hinsichtlich der 

Auswirkungen dieser indirekten Förderungen . Das BMF kam damit seiner haus­

haltsrechtlich normierten Informationspflicht bei den ind irekten Förderungen 

(Steuerbegünstigungen) gegenüber dem Nationalrat nicht ausreichend nach. (TZ 2) 

Die fehlenden Quantifizierungen in den Förderungsberichten ab 2012 für Steuer­

ausfälle nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 waren unverständlich, weil das 

BMF selbst nach der Systematik des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 ertrag­

steuerliche Ersparnisse für 2013 von rd. 550 Mio. EUR bekannt gab. (TZ 2) 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um, be i allenfalls notwendigen Schät­

zungen für die Angaben zu den ind irekten Förderungen (Steuerbegünstigungen) in 

den Förderungsberichten des Bundes die Schätzungsmethoden offenzulegen und 

bei unsicherer Datenlage eine statistische Bandbreite anzugeben : Die Förderungs­

berichte enthielten nach der Änderung der Darstellung (ab 2012) überhaupt keine 

Betragsangaben mehr für indirekte Förderungen nach dem Körperschaftsteuerge­

setz 1988. (TZ 3) 

III-337 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)8 von 39

www.parlament.gv.at



Bericht des Rechnungshofes R -
Transparenz von Begünstigungen im Körperschaftsteuerrecht H mit dem Schwerpunkt Gruppenbesteuerung; Follow-up-Überprüfung 

Ziele 

Das BMF stellte die finanziellen Wirkungen der in den Förderungsberichten ausge­

wiesenen Steuerbegünstigungen nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 - unab­

hängig ob exakt ermittelt oder geschätzt - nicht dar. Eine derartige Vorgangsweise 

war weder zweck- noch rechtmäßig, weil das BMF den gesetzlichen Auftrag des 

BHG 2013 zur Information der Abgeordneten zum Nationalrat hinsichtlich einer 

zahlenmäßigen Übersicht über die geleisteten Einnahmenverzichte des Bundes 

nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 nicht erfüllte. (TZ 3) 

Die Empfehlungen des RH, für die Begünstigungen im Körperschaftsteuerrecht 

quantitative und qualitative Zielvorgaben mit messbaren Indikatoren festzulegen 

und die Ziele eindeutig zu formulieren, um die Zielerreichung und die Wirkungen 

überprüfen, aktiv steuern und gegebenenfalls notwendige Änderungen mit sachge­

rechten Begründungen herbeiführen zu können, setzte das BMF teilweise um. Es 

nahm nur Bezug auf Gesetzesvorhaben ab 2013, legte jedoch nicht für die bereits 

bestehenden Steuerbegünstigungen quantitative und qualitative Zie lvorgaben mit 

messbaren Indikatoren fest und formul ierte die Zie le für die bereits bestehenden 

Steuerbegünstigungen nicht eindeutig. (TZ 4) 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um, in einem Gesamtkonzept festzule­

gen, wann, wie und mit welchen Instrumenten die Zielerreichung und die Wirkungen 

der Steuerbegünstigungen zu untersuchen sind, weil ein derartiges Gesamtkonzept 

zu den bestehenden Steuerbegünstigungen nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 

nach wie vor fehlte. (TZ 5) 

Das Fehlen dieses Gesamtkonzepts und darauf aufbauender Evaluierungen be­

wirkte, dass das BMF keine Kenntnis darüber hatte, ob die zum Teil bereits sehr 

lange geltenden Steuerbegünstigungen immer noch benötigt wurden, um die ur­

sprünglich beabsichtigten Ziele zu erreichen, oder ob der gänzliche Wegfall, Ände­

rungen oder Alternativen zweckmäßiger wären. (TZ 5) 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um, regelmäßig und umfassend zu 

evaluieren, ob die Beibehaltung der jeweiligen Begünstigung zur Zielerreichung 

notwendig ist, ob die beabsichtigten Wirkungen erreicht wurden bzw. ob der mit 

dem Vollzug verbundene Verwaltungsaufwand in einem angemessenen Verhältnis 

zu den Ergebnissen steht, weil es die empfohlenen Evaluierungen der bestehenden 

Steuerbegünstigungen nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 nicht durch­

führte. (TZ 6) 

Das Körperschaftsteuergesetz 1988 enth ielt zur Zeit der Follow- up-Überprüfung 

keine befristeten Steuerbegünstigungen. Somit war eine Umsetzungsbeurteilung 
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Wirkungen 

durch den RH hinsichtlich seiner Empfehlung, darauf hinzuwirken, dass Evaluierun­

gen vor einer allfälligen Verlängerung durchgeführt werden, nicht möglich. (TZ 7) 

Die Empfehlung des RH, umfassende Wirkungsanalysen und Erfolgskontrollen im 

Zusammenhang mit Steuerbegünstigungen regelmäßig durchzuführen, setzte das 

BMF nicht um, weil es bisher keine derartigen Maßnahmen setzte. (TZ 8) 

Verwaltungsaufwand 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um, die bestehenden Begünstigungen 

kritisch zu durchforsten und zu evaluieren, mit dem Ziel, auf ein transparentes, 

einfaches und verständliches Körperschaftsteuerrecht hinzuwirken, weil das Kör­

perschaftsteuerrecht bisher weder evalu iert noch neu kodifiziert wurde. (TZ 9) 

Gruppenbesteuerung 

Die Empfehlung des RH, das österreichische System der Gruppenbesteuerung in 

Hinblick auf das damit verbundene Abgabenrisiko und den hohen Verwaltungsauf­

wand durch die Abgabenbehörden einer umfassenden Evaluierung zu unterziehen 

und im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eine Kosten-Nutzen­

Analyse durchzuführen, setzte das BMF nicht um, weil punktuelle gesetzliche Än­

derungen oder anlassbezogene Einzelauswertungen, wie bspw. im Zusammenhang 

mit Beantwortungen von parlamentarischen Anfragen, nicht als umfassende Evalu­

ierung und Kosten-Nutzen- Analyse des Systems der Gruppenbesteuerung gelten 

konnten. (TZ 10) 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH um, darauf hinzuwirken, künftig ausländi­

sche Gruppenmitglieder - außerhalb des EU/EWR- Raums - nur dann in einer Un­

ternehmensgruppe zuzulassen, wenn mit dem betreffenden Staat eine umfassende 

Amtshilfe besteht. Das Körperschaftsteuergesetz 1988 sah ab 1. März 2014 die 

vom RH empfohlenen Beschränkungen für ausländische Gruppenmitglieder - um­

fassende Amtsh ilfe mit dem Ansässigkeitsstaat - vor. (TZ 11) 

Die Empfehlung des RH, da rauf hinzuwirken, dass neue Steuervorschriften sowohl 

rechtzeitig als auch möglichst einfach elektronisch umgesetzt werden können, 

setzte das BMF um, weil die betroffenen BMF-Abteilungen bereits frühzeitig in 

neue Gesetzesvorhaben eingebunden waren. (TZ 12) 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH um, in Hinblick auf das hohe Abgabenrisiko 

bei Verlusten ausländ ischer Gruppenmitglieder ein Maßnahmenpaket festzulegen, 
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indem es eine Reihe von Schritten setzte, um diesem Risiko entgegenzuwirken (z .B. 

standardisierter Vorhalt für Finanzämter in Bezug auf Mindesterfordernisse für Ab­

gabepflichtige hinsichtl ich der zu übermittelnden Steuerunterlagen, Pfl ichtfelder 

zum steuerlichen Ergebnis für jedes ausländische Gruppenmitglied in den Körper­

schaftsteuererklärungen ab 2012, Information des BMF zur Ergebnisumrechnung 

von Einzelabschlüssen ausländischer Gruppenmitglieder, Abgrenzungen von Kont­

rolltätigkeiten bei Innen- und Außenprüfungen, elektronische Evidenzierung der 

Verluste ausländischer Gruppenmitglieder rückwirkend ab 2005 in der elektroni­

schen Akteninfo L,Verlustdatenbanktl
)). (TZ 13) 
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Kenndaten 

2012 I 2013 I 2014 
I Veränderung 

2012 bis 2014 

in M io. EUR in% 

Einnahmen des Bundes aus 
5.326,63 6.018,01 5.906,08 11 

der Körperschaftsteuer 

Einnahmenausfälle 1 k.A. k.A. k.A. k.A. 

Entwicklung der Gruppenbesteuerung in Österreich 

2005 2011 2012 2013 2014 2015 
Veränderung 
2005 bis 2015 

Anzahl in % 

Unternehmensgruppen 1.190 3.272 3.483 3.726 3.917 4.040 239 

Gruppenkörperschaftenz 5.955 11.216 11.895 12.511 13.061 13.232 122 

davon 

ausländische 515 1.528 1.637 1.719 1.773 1.742 238 

Gruppenmitglieder 

2005 2011 2012 2013 2014 2015 
Veränderung 
2005 bis 2014 

in Mio. EUR' in% 

Verluste ausländischer 
- 217,52 - 903,98 - 547,99 - 550,12 -115,68 - 47 

Gruppenmitglieder 
-

Nachversteuerungsbeträge 
ausländischer 0,04 335,82 287,33 363,89 71,90 - 179.650 
Gruppenmitglieder 

Firmenwertabschreibungen 7,67 363,53 336,37 309,36 87,55 - 1.041 

Lohnsteuer 
für Arbeitnehmerinnen 

4.570,10 8.731,74 9.325,31 9.869,03 10.080,38 121 
und Arbeitnehmer 

-

in Unternehmensgruppen 

Rundungsdifferenzen möglich 

1 Die Angaben sind den Förderungsberichten der Bundesregierung 2012 bis 2014 entnommen. 

2 Als Gruppenkörperschaft sind sowohl Gruppenträger als auch Gruppenmitglieder zu verstehen . 

Anmerkung: Die Veranlagungen für 2014 waren zum Auswertungszeitpunkt - Februar 2016 - noch nicht vollständ ig vorhanden; 
für 2015 lagen noch keine Veranlagungen vor. 

Quellen : BRA; Förderungsberichte der Bundesregierung 2012 bis 2014; BMF 
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Prüfungsablauf und -gegenstand · 

1 (1) Der RH überprüfte von Jänner bis April 2016 (mit Unterbrechungen) beim 

BMF die Umsetzung von Empfehlungen, die er bei einer vorangegangenen Über­

prüfung zum Thema "Transparenz von Begünstigungen im Körperschaftsteuerrecht 

mit dem Schwerpunkt Gruppenbesteuerung" abgegeben hatte. Der in der Reihe 

Bund 2013/6 veröffent lichte Bericht wird in der Folge als Vorbericht bezeichnet. 

(2) Weiters hatte der RH zur Verstärkung der Wirkung seiner Empfehlungen deren 

Umsetzungsstand bei der überprüften Stelle nachgefragt. Das Ergebnis dieses 

Nachfrageverfahrens hatte er in seinem Bericht Reihe Bund 2014/16 veröffentlicht. 

(3) Zu dem im Juni 2016 übermittelten Prüfungsergebnis nahm das BMF im Sep­

tember 2016 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im November 2016. 

Förderungsbericht der Bundesregierung 

Einnahmenausfälle 

2.1 (1) Die Bundesregierung legte dem Nationalrat jährlich einen Förderungsbericht' 

über direkte und indirekte Förderungen (Steuerbegünstigungen) vor; dieser Bericht 

sollte eine wesentliche Beurteilungsgrundlage für budget- und konjunkturpoliti­

sche Entscheidungen bilden. 2 Er lieferte dem Nationalrat und der interessierten 

Öffentlichkeit keine umfassenden Informationen über die Art und Anzahl der Be­

günstigungen3 im Körperschaftsteuerrecht. Der RH hatte daher dem BMF in seinem 

Vorbericht (TZ 4) empfohlen, die Wirkungen4 der Begünstigungen im Körperschaft­

steuerrecht jährlich nach einer einheitlichen und in sich konsistenten Systematik 

Gemäß § 47 Abs. 3 bis 5 BHG 2013 hat die Bundesregierung dem Nationalrat jährl ich eine zahlen mäßige 

Übersicht (Förderungsbericht) über die im vorangegangenen Finanzjahr 

1. aus Bundesmitteln gewährten direkten Förderungen (§ 30 Abs. 5), ausgenommen Bezugs- und 

Pensionsvorschüsse, und 

2. geleisteten Einzahlungsverzichte des Bundes, die einer natürlichen oder juristischen Person für eine 

von dieser in ihrer Eigenschaft als Träger von Privatrechten erbrachte Leistung, an der ein vom Bund 

wahrzunehmendes öffentliches Interesse besteht, durch Ausnahmeregelungen von den allgemeinen 

abgabenrechtlichen Bestimmungen gewährt wurden (indirekte Förderungen) 

spätestens bis zum Ablauf des dem Berichtsjahr folgenden Finanzjahres vorzulegen . 

Parlamentarische Materialien zu § 54 BHG 1986, 877 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 

Nationalrates XVI. GP. In weiterer Folge enthielten § 47 Abs. 3 bis 5 BHG 2013 die terminologisch angepass­

ten Bestimmungen des im § 54 BHG 1986 geregelten Förderungsberichtes, Erläuternde Regierungsvorlage 

480 BlgNR 24. GP. 

Als Steuerbegünstigung ist jede legale Maßnahme zu verstehen, die eine M inderung der Steuerlast bewirkt. 

Im Vorbericht wurde der Begriff "Wirkungen" nicht im Sinne der Wirkungsorientierung gemäß BHG 2013 

verwendet. Die wirkungsorientierte Steuerung soll seit 2013 die zu erreichenden Ziele, die dazu bereitge­

stellten Ressourcen und die damit zu erzielenden Wirkungen veranschaulichen . 
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auf Basis der tatsächlichen Sachverhalte zu erheben und im Sinne von mehr Trans­

parenz dem Nationalrat möglichst detailliert zu berichten. 

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das BMF mitgeteilt, dass der Förderungsbericht 

grundlegend überarbeitet und ab dem Jahr 2014 in seiner überarbeiteten Form 

dem Nationalrat übermittelt würde. Mit diesem Bericht könne den Anregungen des 

RH nachgekommen werden . 

(3) a) Der RH stellte nunmehr fest, dass sich die Darstellung der indirekten Förde­

rungen (Steuerbegünstigungen) in den Förderungsberichten der Bundesregierung 

bereits ab der Berichtslegung für das Jahr 2012 im Vergleich zu den Vorjahren ge­

ändert hatte. 

Für das Körperschaftsteuerrecht stellten sich die Änderungen wie folgt dar: (Ein 

leeres Feld bedeutet, dass die Kategorie im jeweiligen Förderungsbericht nicht aus­

gewiesen war.) 
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Körper-
schaftsteuer-
gesetz 1988 

§5 

§5Z3 

§5Z5 

§5Z6 

§ 5 Z 7 LV.m. 
§6 

§5Z8 

§5Z9 

§ 5 Z 10 
i.v.m. § 6a 

§ 5 Z 11 und 
§13 

§ 5 Z 12 

§ 5 Z 13 

§9 

§ 10 

§13 

§ 23 Z 1 

§ 23 Z 2 

§ 23 

Gesamt 

Tabelle 1: Förderungsberichte der Bundesregierung ab 2010 - indirekte Förderungen (Steuerbe­

günstigungen) nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 

I 
Förderungs-

I 
Förderungs-

I 

Förderungs-
Kategorie berichte 

bericht 2010 bericht 2011 
ab 2012 

2010 2011 2012 
2008 2009 2010 2009 2010 2011 2011 2012 2013 

Begünstigung 2012 2013 2014 

indirekte Förderungen (Steuerbegünstigungen) 

in Mio. EUR 

Befreiungen k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Befreiung von Bürgschaftsgesellschaften k.A. k.A. k.A. 

Befreiung von Personengesellschaften in 
k.A. k.A. k.A. 

Angelegenheiten der Bodenreform 

Befreiung von Körperschaften, die der 
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger k.A. k.A. k.A. 
oder kirchlicher Zwecke dienen 

Befreiung für Pensions-, Unterstützungs-
k.A. k.A. k.A. 

und Mitarbeitervorsorgekassen 

Befreiung für kleine Versicherungsvereine k.A. k.A. k.A. 

Befreiung für bestimmte 
k.A. k.A. k.A. 

Agrargenossenschaften 

Befreiung für gemeinnützige 
k.A. k.A. k.A. 

Bauvereinigungen 

Besteuerung von Privatstiftungen k.A. k.A. k.A. 

Befreiung für gesellschaftliche 
Veranstaltungen von Körperschaften öf- k.A. k.A. k.A. 
fentlichen Rechts 

Befreiung für kollektivvert ragsfähige 
k.A. k.A. k.A. 

Berufsverein igungen 

Gruppenbesteuerung 
450 450 450 k.A. k.A. 450 k.A. k.A. k.A. 

(bei ersatzloser Streichung) 

Betei I igu ngsertragsbefre i u ng, 
k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Internationale Schachtel beteil igungen 

Rückvergütungen bei 
k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Verbrauchergenossenschaften 

Sanierungsgewinn k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Tariffreibetrag bei gemeinnützigen 
5 5 5 5 5 5 

Rechtsträgern 

Freibetrag fü r begünstigte Zwecke k.A. k.A. k.A. 

455 455 455 5 5 455 k.A. k.A. k.A. 

6 Kategorien 6 Kategorien 13 Kategorien 

Quellen : Förderungsberichte der Bundesregierung 2010 bis 2014 
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Somit erhöhte das BMF ab dem Förderungsbericht 2012 den Ausweis der Anzahl 

indirekter Förderungen (Steuerbegünstigungen) nach dem Körperschaftsteuerge­

setz 1988s von sechs auf 13 Kategorien . Ab 2012 fehlten bei allen 13 ausgewiese­

nen indirekten Förderungen nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 entspre­

chende Zahlenangaben, obwoh l solche zuvor bei zwei Kategorien angeführt 

waren .6 

Im Förderungsbericht 2012 informierte das BMF über die neu gesta ltete Darste l­

lung der ind irekten Förderungen. Als wesentlichste Neuerung nannte das BMF eine 

ausführliche Beschreibung der indirekten Förderungen, womit der Informationsge­

halt wesentl ich verbessert würde. Es informierte hingegen nicht über die Gründe, 

wesha lb es ab 2012 keine einzige Zahlenangabe mehr für die indirekten Förderun­

gen nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 auswies. Den Angaben des Förde­

rungsberichts 2012 folgend unterb lieb die Betragsangabe bei jenen Ausnahmere­

gelungen, bei denen " die für eine Schätzung notwendigen Unterlagen fehlten oder 

bei denen der Einnahmenausfall unerheblich war".7 Da bei einer indirekten Förde­

rung wie jener im Zusammenhang mit der Gruppenbesteuerung im Ausmaß von 

450 Mio. EUR - wie in den Jahren bis 2011 ausgewiesen - nicht von einem " uner­

heblichen Einnahmenausfall " auszugehen war, konnte demnach eine Betragsan­

gabe nur wegen fehlender Unterlagen unterbleiben. Das BMF begründete im För­

derungsbericht jedoch nicht, weshalb für die Jahre bis 2011 die erforderlichen 

Unterlagen offenbar vorlagen, ab 2012 jedoch nicht mehr. 

Mit den Förderungsberichten ab 2012 gab das BMF mehr Kategorien für Steuerbe­

günstigungen im Körperschaftsteuerrecht an als noch bis zum Jahr 2011, es ließ die 

Berichtsadressaten jedoch völlig im Unklaren über das Ausmaß der finanziellen 

Wirkungen . Obwohl indirekte Förderungen (Steuerbegünstigungen) nach dem Kör­

perschaftsteuergesetz 1988 gewährt wurden, erhielt der Nationalrat vom zuständi­

gen Ressort somit trotz einer gesetzlichen Vorgabe im Bundeshaushaltsgesetz 2013 

(BHG 2013)8 keinerlei Angaben über deren Höhe. 

b) Gemäß § 1 des Transparenzdatenbankgesetzes 20129 diente das Transparenz­

portal u.a. der Darstellung von bestimmten Leistungen, wie etwa von ertragsteuer-

Bundesgesetz vom 7. Juli 1988 über die Besteuerung des Einkommens von Körperschaften (Körperschaft­

steuergesetz 1988), BGBI. Nr. 401/ 1988 Ld.g.F. 

Obwohl der Förderungsbericht 2010 noch indirekte Förderungen im Zusammenhang mi t der Gru ppenbe­

steuerung von jeweils 450 Mio. EUR auswies, feh lten im folgenden Förderungsbericht für 2011 die Zahlen­

angaben für 2009 und 2010; fü r 2011 wies das BMF jedoch w ieder den Betrag von 450 Mio. EUR aus. In den 

nachfolgenden Förderungsberichten fehlten auch zur Gruppenbesteueru ng die Zahlenangaben. 

Förderungsbericht der Bundesreg ierung 2012, S. 10 

§ 47 Abs. 3 bis 5 BHG 2013, BGBI. I Nr. 139/2009 Ld.g.F. 

Bundesgesetz über eine Transparenzdatenbank (Transparenzdatenban kgeset z 2012 - TDBG 2012), 
BGBI. I Nr. 99/2012 Ld.g.F. 
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2.2 

lichen Ersparnissen. Darunter fielen gemäß § 7 leg. cit . u.a. die Zurechnung von 

Verlusten ausländischer Gruppenmitglieder im Rahmen der Gruppenbesteuerung 

gemäß § 9 Abs . 6 Z 6 Körperschaftsteuergesetz 1988 und der Freibetrag für be­

günstigte Zwecke gemäß § 23 Körperschaftsteuergesetz 1988. 

Auf Ersuchen des RH stellte das BMF eine Auswertung nach der Systematik des 

Transparenzdatenbankgesetzes 2012 hinsichtlich der ertragsteuerlichen Erspar­

nisse nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 für das Veranlagungsjahr 2013 mit 

folgendem Ergebnis zur Verfügung : 

Tabelle 2: Transparenzdatenbank - ertragsteuerliche Ersparnisse nach dem Körperschaftsteuer­

gesetz 1988; 2013 

ertragsteuerliche Ersparnisse I 2013 

in M io. EUR 

Berücksichtigung von Verlusten ausländ ischer Gruppenmitglieder 546,44 

Freibetrag für begünstigte Zwecke 3,21 

Gesamt 549,65 

Quelle: BMF 

Die in der Transparenzdatenbank ausgewiesenen ertragsteuerl ichen Ersparnisse 

zum Körperschaftsteuergesetz 1988 mit rd. 550 Mio. EUR standen im Gegensatz zu 

den vom BMF zu verfassenden10 Förderungsberichten der Bundesregierung 

ab 2012, in denen überhaupt kein Betrag für die entsprechenden Einnahmenver­

zichte aufschien. 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um, die Wirkungen der Begünstigun­

gen im Körperschaftsteuerrecht jährli ch nach einer einheitlichen und in sich konsis­

tenten Systematik auf Basis der tatsächlichen Sachverhalte zu erheben und im 

Sinne von mehr Transparenz dem Nationalrat möglichst detailliert zu berichten . Es 

änderte zwar die Förderungsberichte ab 2012 - im Vergleich zu den Vorberichten -

im Kapitel über die indirekten Förderungen (Steuerbegünstigungen), indem mehr 

Kategorien von Steuerbegünstigungen ausgewiesen wurden, machte jedoch nun­

mehr überhaupt keine Angaben mehr zu Einnahmenverzichten, und damit zu den 

finanziellen Wirkungen im Zusammenhang mit indirekten Förderungen nach dem 

Körperschaftsteuergesetz 1988. 

Der RH kritisierte, dass das BMF seiner haushaltsrechtlich normierten Informati­

onspflicht be i den ind irekten Förderungen (Steuerbegünstigungen) gegenüber dem 

Nationalrat nicht ausreichend nachkam, weil die Förderungsberichte ab 2012 keine 

10 § 47 Abs. 5 BHG 2013 
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2.3 

2.4 

Zahlenangaben zu den ind irekten Förderungen nach dem Körperschaftsteuerge­

setz 1988 enthielten und somit hinsichtlich der Auswirkungen dieser Förderungen 

keinerlei Informationsgehalt besaßen; damit lösten sie zudem den Anspruch der 

Förderungsberichte nicht ein, "als wesentliche Beurteilungsgrundlage für budget­

und konjunkturpolitische Entscheidungen l/ll zu dienen. 

Die fehlenden Quantifizierungen in den Förderungsberichten ab 2012 für Steuer­

ausfälle nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 waren unverständlich, weil das 

BMF selbst nach der Systematik des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 ertrag­

steuerliche Ersparnisse für 2013 von rd. 550 M io. EUR bekannt gab. 

Der RH empfahl dem BMF daher neuerlich, die Wirkungen der Begünstigungen im 

Körperschaftsteuerrecht jährlich nach einer einheitlichen und in sich konsistenten 

Systematik auf Basis der tatsächlichen Sachverhalte zu erheben und im Sinne von 

mehr Transparenz dem Nationalrat möglichst detailliert zu berichten. Weiters wä­

ren diese Angaben mit den Werten in der Transparenzdatenbank so weit wie mög­

lich abzugleichen. 

Laut Stellungnahme des BMF übermittle es dem Nationalrat jährlich einen Förde­

rungsbericht. Ab dem Jahr 2014 sei dieser in Form und Inhalt überarbeitet worden. 

Ein Abgleich der Daten des Förderungsberichts mit den in der Transparenzdaten­

bank veröffentlichten Werten sei vor allem aufgrund des zeitlichen Aspektes 

schwierig : In der Transparenzdatenbank würden die aufgrund des Veranlagungs­

verfahrens übermittelten Daten angeze igt, was eine mehrjährige Zeitspanne zwi­

schen dem Ende des betroffenen Kalenderjahres und der relativ vollständ igen Ab­

bildung des gesamten Begünstigungsvolumens in der Transparenzdatenbank 

bedinge. Im Förderungsbericht seien hingegen Quantifizierungen des Steueraus­

falls der letzten drei Kalenderjahre vor dem Jahr der Berichtserstellung unter Simu­

lation vollständiger Veranlagung enthalten, um möglichst valide Aussagen über das 

finale Fördervolumen treffen zu können . Es müsse dafür auf Schätzungen zurück­

gegriffen werden, weil Veranlagungsdaten zum Zeitpunkt der Publikation der Förde­

rungsberichte - insbesondere im Bereich der Körperschaftsteuer - nur sehr unvoll­

ständig vorhanden seien. 

Der RH stellte gegenüber dem BMF klar, dass dessen in der Stellungnahme ange­

führten Feststellungen unbestritten zutrafen. Er entgegnete, dass diese allerdings 

nicht die Kritik des RH entkräfteten, wonach das BMF - mangels Zahlenangaben zu 

den indirekten Förderungen (Steuerbegünstigungen) nach dem Körperschaftsteu­

ergesetz 1988 - seiner haushaltsrechtlich normierten Informationspflicht gegen-

11 Parlamentarische Materia lien zum BHG 1986, 877 der Beilagen zu den Stenograph ischen Protokollen des 

Nationalrates XVI. GP 
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3.1 

3.2 

über dem Nationalrat nicht ausreichend nachkam. Der RH verblieb daher bei seiner 

Kritik und Empfehlung. 

Im Hinblick auf einen Abgleich der Daten zwischen den Förderungsberichten der 

Bundesregierung und der Transparenzdatenbank entgegnete der RH dem BMF, 

dass die Stellungnahme des BMF die Notwendigkeit einer Vereinheitlichung sämt­

licher Informationen aus beiden Bereichen verdeutlichte, um eine größtmögliche 

Verwaltungsvereinfachung - unter Beibehaltung der gewünschten Transparenz -

zu erzielen. 

(1) Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 4) empfohlen, bei allenfalls 

notwendigen Schätzungen der Wirkungen von Steuerbegünstigungen für die Anga­

ben zu den indirekten Förderungen in den Förderungsberichten des Bundes die 

Schätzungsmethoden offenzulegen und bei unsicherer Datenlage eine statistische 

Bandbreite anzugeben. 

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das BMF auf seine Stellungnahme zum Prüfungs­

ergebnis verwiesen. Demnach sei die Ermittlung von Steuerbegünstigungen 

de facto immer eine Schätzung, selbst in jenen Fällen, in denen eine umfassende 

Datenlage, z.B. Erklärungs- oder Bescheiddaten, vorhanden sei. Eine Überarbei­

tung des Förderungsberichts sei ohnedies geplant. Eine Anreicherung des Förde­

rungsberichts um "Schätzungsmethoden" würde den Bericht in unnötiger Weise 

aufblähen, weil im Zuge der wirkungsorientierten Folgenabschätzung ohnedies 

eine umfangreichere Beschreibung der finanziellen Wirkungen vorgesehen sei. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMF bei seiner Argumentation aus dem 

Nachfrageverfahren bzw. der seinerzeitigen Stellungnahme verblieb. Die Umset­

zung der RH-Empfehlung würde nach den Angaben des BMF gegenüber dem RH 

die vorhandenen Ressourcen bei Weitem übersteigen und dem Bestreben effizien­

ter sowie sparsamer Mittelverwendung in der Verwaltung zuwiderlaufen. Der In­

formationsgehalt über Steuerbegünstigungen würde nicht verbessert werden. Ge­

nauere Schätzungen würden eine Exaktheit vortäuschen, die nicht gegeben sei. Die 

Angabe statistischer Bandbreiten sei nicht möglich, weil bei "unsicherer Datenlage" 

Daten, auf Grundlage derer statistische Bandbreiten abgeleitet werden könnten, 

nicht vorhanden seien. 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um, bei allenfalls notwendigen Schät­

zungen für die Angaben zu den indirekten Förderungen (Steuerbegünstigungen) in 

den Förderungsberichten des Bundes die Schätzungsmethoden offenzulegen und 

bei unsicherer Datenlage eine statistische Bandbreite anzugeben. Die Förderungs­

berichte enthielten nach der Änderung der Darstellung (ab 2012; TZ 2) überhaupt 
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3.3 

keine Betragsangaben mehr für indirekte Förderungen nach dem Körperschaftsteu­

ergesetz 1988. 

Der RH kritisierte, dass das BMF für die in den Förderungsberichten ausgewiesenen 

Steuerbegünstigungen nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 die finanziellen 

Wirkungen - unabhängig ob exakt ermittelt oder geschätzt - nicht darstellte. Eine 

derartige Vorgangsweise war weder zweck- noch rechtmäßig, weil das BMF den 

gesetzlichen Auftrag des BHG 2013 zur Information der Abgeordneten zum Natio­

nalrat hinsichtlich einer zahlenmäßigen Übersicht über die geleisteten Einnahmen­

verzichte des Bundes nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 nicht erfüllte. 

Der RH hielt daher seine Empfehlung an das BMF aufrecht, bei allenfalls notwendi­

gen Schätzungen der Wirkungen von Steuerbegünstigungen für die Angaben zu 

den indirekten Förderungen in den Förderungsberichten des Bundes die Schät­

zungsmethoden offenzulegen und bei unsicherer Datenlage eine statistische Band­

breite anzugeben. 

Nachdem nunmehr keine Zahlen in den Förderungsberichten des Bundes im Zu­

sammenhang mit dem Körperschaftsteuerrecht ausgewiesen waren, sollte das 

BMF - in Umsetzung des gesetzlichen Auftrages des BHG 2013 - bei allen Steuer­

begünstigungen möglichst vollständig, zumindest geschätzt, über die geleisteten 

Einnahmenverzichte des Bundes betragsmäßig informieren. 

Das BMF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Ermittlung von Steuerbegüns­

tigungen de facto immer eine Schätzung sei, selbst in jenen Fällen, in denen eine 

umfassende Datenlage, z.B. durch Erklärungs- oder Bescheiddaten, vorhanden sei. 

Dies nicht zuletzt deshalb, weil Schätzungen in der Regel für Zeiträume erstellt wür­

den, für die noch kein vollständiges Daten-Set vorliege. Eine Anreicherung des För­

derungsberichts um "Schätzungsmethoden" würde den Bericht in unnötiger Weise 

aufblähen . Die Angaben von "statistischen Bandbreiten" seien in der Regel auf­

grund fehlender Daten nicht möglich . Zudem würden sie eher zur Verwirrung bei­

tragen als zusätzlichen Informationsgehalt liefern. 

Der Förderungsbericht enthalte grundsätzlich quantitative Schätzungen der För­

derwirkungen der jeweiligen Maßnahmen. Im Fall mehrerer Ausnahmeregelungen 

müsse jedoch die Quantifizierung entfallen, weil die dafür notwendige Datengrund­

lage fehle . Dazu sei anzuführen, dass die für eine lückenlose Darstellung notwendi­

gen Daten aus verwaltungsökonomischen Gründen nicht in Steuererklärungen er­

fasst würden, um den Steuerpflichtigen sowie der Steuerverwaltung einen über-
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3.4 

Ziele 

4.1 

mäßigen Verwaltungsaufwand zu ersparen. Eine Erhebung aller notwendigen 

Daten würde dem Ziel, die Verwaltungslasten zu senken, entgegenlaufen . 

Der RH wies das BMF auf den Widerspruch hin, wonach es die finanziellen Auswir­

kungen von Steuerbegünstigungen lide facto immer" schätzen würde, jedoch sta­

tistische Angaben dazu )n der Regel aufgrund fehlender Daten nicht möglich" 

seien. Umso mehr wären die vom RH geforderten Schätzungsmethoden gegenüber 

dem Nationalrat offen zu legen. 

Weiters wies der RH erneut kritisch darauf hin, dass das Körperschaftsteuerrecht 

zahlreiche Steuerbegünstigungen vorsah, zu denen das BMF ausnahmslos keine 

finanziellen Wirkungen quantifizierte, weil nach eigenen Angaben "die dafür not­

wendige Datengrundlage fehlt". Damit konnte das BMF auch nicht evaluieren, ob 

die in diesem Zusammenhang gewünschten Effekte eintraten und ob die Steuerbe­

günstigungen dem Grunde und der Höhe nach überhaupt noch nötig waren. Ein 

automatischer Weiterbestand von Steuerbegünstigungen - weil Befristungen fehl ­

ten - ohne regelmäßige Klärung dieses zentralen Aspekts erachtete der RH jedoch 

weder als sparsam oder wirtschaftlich noch als zweckmäßig. 

(1) Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 5) empfohlen, für die Begüns­

tigungen im Körperschaftsteuerrecht quantitative und qualitative Zielvorgaben mit 

messbaren Indikatoren festzulegen und die Ziele eindeutig zu formulieren, um die 

Zielerreichung und die Wirkungen überprüfen, aktiv steuern und gegebenenfalls 

notwendige Änderungen mit sachgerechten Begründungen herbeiführen zu kön­

nen. 

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das BMF auf se ine Stellungnahme zum Prüfungs­

ergebnis verwiesen. Demnach seien eine Kosten-Nutzen-Ana lyse sowie eine Eva­

luierung von gesetzli chen Maßnahmen für seit Jahresbeginn 2013 eingeführte Be­

günstigungen oder Änderungen bestehender Begünstigungen durch das BHG 2013 

gesetzl ich vorgesehen . Die Zie le der gesetzten Maßnahmen sowie die Indikatoren 

für deren Erreichung seien daher darzulegen und im Rahmen einer w irkungsorien­

tierten Folgenabschätzung zu erfassen . Soweit möglich würden für die gesetzten 

Ziele und Maßnahmen messba re Ind ikatoren angeführt werden . Im Rahmen der 

Wirkungsfolgenabschätzung sei auch eine Evalu ierung der Zie lerreichung und der 

Wirkungen von Rechtsetzungsprozessen verbindlich vorgegeben . Diese Vorgaben 

würden vom BMF umgesetzt werden. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMF bei seiner Argumentation aus dem 

Nachfrageverfahren bzw. der seinerze itigen Stellungnahme verblieb, d.h. die Emp-
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4.2 

4.3 

fehlungen des RH wurden nur bei neuen Gesetzesvorhaben umgesetzt, wie z.B. 

beim Gemeinnützigkeitspaket 201512, nicht jedoch bei bereits bestehenden Steuer­

begünstigungen. 

Das BMF setzte die Empfehlungen des RH teilweise um, für die Begünstigungen im 

Körperschaftsteuerrecht quantitative und qualitative Zielvorgaben mit messbaren 

Indikatoren festzulegen und die Ziele eindeutig zu formulieren, um die Zielerrei­

chung und die Wirkungen überprüfen, aktiv steuern und gegebenenfalls notwen­

dige Änderungen mit sachgerechten Begründungen herbeiführen zu können. Es 

nahm nur Bezug auf Gesetzesvorhaben ab 2013, legte jedoch nicht für die bereits 

bestehenden Steuerbegünstigungen quantitative und qualitative Zielvorgaben mit 

messbaren Indikatoren fest und formulierte die Ziele für die bereits bestehenden 

Steuerbegünstigungen nicht eindeutig (TZ 6). 

Der RH hielt daher seine Empfehlungen an das BMF aufrecht, auch für die - bereits 

bestehenden - Begünstigungen im Körperschaftsteuerrecht quantitative und qua­

litative Zielvorgaben mit messbaren Indikatoren festzulegen und die Ziele im Zu­

sammenhang mit Begünstigungen im Körperschaftsteuerrecht eindeutig zu formu­

lieren, um die Zielerreichung und die Wirkungen überprüfen, aktiv steuern und 

gegebenenfalls notwendige Änderungen mit sachgerechten Begründungen herbei­

führen zu können . 

Laut Stellungnahme des BMF erfolge eine Kosten-Nutzen- Analyse sowie eine Eva­

luierung von gesetzlichen Maßnahmen für neu eingeführte Begünstigungen oder 

Änderungen bestehender Begünstigungen seit 2013. Für darüber hinaus bereits 

bestehende Begünstigungen im Körperschaftsteuerrecht erfolge - auch aus verwal­

tungsökonomischen Gründen - keine nachträgliche Festlegung von Zielvorgaben. 

Eine Kosten- Nutzen-Analyse sowie eine Evaluierung von gesetzlichen Maßnahmen 

seien seit Jahresbeginn 2013 für neu eingeführte Begünstigungen oder Änderun­

gen bestehender Begünstigungen durch das BHG 2013 gesetzlich vorgesehen 

("Wirkungsorientierte Folgenabschätzung - WFAIJ
) . Es sei jedoch darauf hinzuwei­

sen, dass in vielen Fällen eine systematische, verfassungsrechtliche und/oder uni­

onsrechtliche Verpflichtung bzw. Notwendigkeit für eine bestimmte Maßnahme 

bestehen könne. Für diese Bestimmungen stelle sich die Frage einer kritischen Eva­

luierung bzw. einer Abschaffung erst gar nicht. Diese Vorgaben würden vom BMF 

umgesetzt. 

12 Entwurf des BMWFW zu einem Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Regelung des Bundes­

Stiftungs- und Fondswesens (Bundes- Stiftungs- und Fondsgesetz 2015 - BStFG 2015) erlassen und das 

Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, 

das Stiftungseingangssteuergesetz, die Bundesabgabenordnung, das Bundesgesetz über die Einräumung von 
Privilegien an nichtstaatliche Organisationen und das Gerichtsgebührengesetz geändert werden (Gemein­

nützigkeitsgesetz 2015 - GG 2015); http://www.pariament.gv.at!PAKT/VHG/XXV/l!I_00889/index.shtml 
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4.4 

5.1 

Eine zeitliche Befristung einer Begünstigung mache in vielen Fällen keinen Sinn, 

weil der gewünschte Lenkungseffekt nur dann erreicht werden könne, wenn sich 

die Steuerpflichtigen auf eine längerfristig gesicherte Dispositionsgrundlage verlas­

sen könnten. In Bereichen, die eine längerfristige Disposition erfordern würden, 

könne eine gewünschte Anreizwirkung nur dann erzielt werden, wenn die Steuer­

pflichtigen über den gesamten Dispositionszeitraum mit einer stabilen Rechtslage 

rechnen könnten . Gerade im Bereich des Unternehmens- und Konzernsteuerrechts 

seien befristete Regelungen nur begrenzt sinnvoll, weilinvestitionsentscheidungen 

sowie Entscheidungen über den Konzernaufbau einen längeren Planungszeitraum 

erfordern würden. Das BMF nehme die Empfehlung des RH, einer allfälligen Verlän­

gerung von Begünstigungen - unter der Voraussetzung, dass diese befristet erlas­

sen worden seien - eine Evaluierung voranzustellen, gerne auf. 

Der RH entgegnete dem BMF, dass der weitaus größte Tei l der bestehenden Steu­

erbegünstigungen im Körperschaftsteuerrecht vor der Einführung der haushalts­

rechtl ich erforderlichen Evaluierungen von neuen rechtsetzenden Maßnahmen im 

Jahr 2013 in den Rechtsbestand Eingang fand. Deshalb erachtete der RH eine regel ­

mäßige kritische Durchforstung sämtlicher Steuerbegünstigungen für notwendig, 

um die Erreichung der historischen Zielvorgaben anhand der Wirkungen und 

aktuellen Erfordernisse zu überprüfen und bei Bedarf erforderliche Änderungen zu 

initiieren . 

Zur Frage der Befristung von Steuerbegünstigungen erneuerte der RH seine Emp­

fehlung, derartige Bestimmungen generell nicht unbefristet in den Rechtsbestand 

aufzunehmen bzw. dort zu belassen, weil - wie die aktuelle Lage veranschaulichte 

- eine aktive und gezielte Steuerung durch das BMF verbunden mit der Übermitt­

lung entscheidungswesentl icher Informationen an den Gesetzgeber fehlten . 

(1) Der RH hatte dem BMF in se inem Vorbericht (TZ 5) empfohlen, in einem 

Gesamtkonzept festzulegen, wann, wie und mit welchen Instrumenten die Zieler­

reichung und die Wirkungen der Steuerbegünstigungen zu untersuchen sind . 

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das BMF mitgeteilt, dass bereits bestehende 

Regelungen von der wirkungsorientierten Folgenabschätzung nicht erfasst seien. 

Aber auch die vor dem Jahr 2013 eingeführten Regelungen - auch im Bereich der 

Gruppenbesteuerung - würden einer laufenden, wenn auch nicht formal isierten 

Evalu ierung unterzogen . Beispielsweise hätte der Gesetzgeber bereits mit der Än­

derung des Nachversteuerungstatbestands, der Implementierung des Verlustde­

ckels und der Einschränkung des räumlichen Anwendungsbereiches für Auslands­

verluste auf " Amtshilfestaaten" reagiert . 
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5.2 

5.3 

5.4 

6.1 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMF kein Gesamtkonzept zu den Steuer­

begünstigungen im Körperschaftsteuergesetz 1988 erstellte. 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um, in einem Gesamtkonzept festzule­

gen, wann, wie und mit welchen Instrumenten die Zielerreichung und die Wirkungen 

der Steuerbegünstigungen zu untersuchen sind. Ein derartiges Gesamtkonzept zu den 

bestehenden Steuerbegünstigungen nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 fehlte 

nach wie vor. Das Fehlen dieses Gesamtkonzepts und darauf aufbauender Evaluie­

rungen bewirkte, dass das BMF daher keine Kenntnis darüber hatte, ob die zum Teil 

bereits sehr lange geltenden Steuerbegünstigungen immer noch benötigt wurden, 

um die ursprünglich beabsichtigten Ziele zu erreichen, oder ob der gänzliche Wegfall, 

Änderungen oder Alternativen zweckmäßiger wären. 

Der RH hielt daher seine Empfehlung an das BMF aufrecht, in einem Gesamtkon­

zept festzulegen, wann, wie und mit welchen Instrumenten die Zielerreichung und 

die Wirkungen der Steuerbegünstigungen zu untersuchen sind . 

Laut Stellungnahme des BMF sehe das BHG 2013 für seit Jahresbeginn 2013 einge­

führte Begünstigungen oder Änderungen bestehender Begünstigungen eine Kos­

ten-Nutzen-Analyse sowie eine Evalu ierung von gesetzlichen Maßnahmen gesetz­

lich vor ("Wirkungsorientierte Folgenabschätzung - WFA") . Im Rahmen der WFA sei 

seit dem 1. Jänner 2013 festgelegt, wann, wie und mit welchen Instrumenten die 

Zielerreichung und die Wirkung von rechtssetzenden Maßnahmen zu überprüfen 

seien. 

Der RH stellte gegenüber dem BMF klar, dass die empfohlene Festlegung eines 

Gesamtkonzepts für sämtliche Steuerbegünstigungen, losgelöst von den erst seit 

2013 geltenden Bestimmungen über die wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

von neuen gesetzlichen Maßnahmen, zu verstehen war. Nach Ansicht des RH ist es 

die Aufgabe des zuständigen Fachressorts, des BMF, die mit dem bestehenden 

Steuerrechtsbestand verbundenen Wirkungen für die Bürger und den Fiskus regel­

mäßig zu erheben und dieses Wissen zu Steuerungszwecken zu verwenden. Daher 

hielt der RH seine Empfehlung weiter aufrecht. 

(1) Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 5) empfohlen, regelmäßig und 

umfassend zu evaluieren, ob die Beibehaltung der Begünstigung zur Zielerreichung 

notwendig ist, ob die beabsichtigten Wirkungen erreicht wurden bzw. ob der mit 

dem Vollzug verbundene Verwaltungsaufwand in einem angemessenen Verhältnis 

zu den Ergebnissen steht. 

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das BMF auf seine Stellungnahme zum Prüfungs­

ergebnis verwiesen. Demnach seien eine Kosten-Nutzen-Analyse sowie eine Eva-
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6.2 

6.3 

7.1 

luierung von gesetzlichen Maßnahmen für seit Jahresbeginn 2013 eingeführte Be­

günstigungen oder Änderungen bestehender Begünstigungen durch das BHG 2013 

gesetzlich vorgesehen. Die Ziele der gesetzten Maßnahmen sowie die Indikatoren 

für deren Erreichung seien daher darzulegen und im Rahmen einer wirkungsorien­

tierten Folgenabschätzung zu erfassen . Im Rahmen der Wirkungsfolgenabschät­

zung sei auch eine Evaluierung der Zielerreichung und der Wirkungen von Recht­

setzungsprojekten verbindlich vorgegeben . Diese Vorgaben würden vom BMF 

umgesetzt werden. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMF keine Evaluierungen der bestehen­

den Steuerbegünstigungen nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 durchgeführt 

hatte. 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um, regelmäßig und umfassend zu 

evaluieren, ob die Beibehaltung der jeweiligen Begünstigung zur Zielerreichung 

notwendig ist, ob die beabsichtigten Wirkungen erreicht wurden bzw. ob der mit 

dem Vollzug verbundene Verwaltungsaufwand in einem angemessenen Verhältnis 

zu den Ergebnissen steht. Es führte die empfohlenen Evaluierungen der bestehen­

den Steuerbegünstigungen nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 nicht durch . 

Der RH hielt daher seine Empfehlung an das BMF aufrecht, regelmäßig und umfas­

send zu evaluieren, ob die Beibehaltung der Begünstigung zur Zielerreichung not­

wendig ist, ob die beabsichtigten Wirkungen erreicht wurden bzw. ob der mit dem 

Vollzug verbundene Verwaltungsaufwand in einem angemessenen Verhältnis zu 

den Ergebnissen steht . 

Das BMF verwies in seiner Stellungnahme auf seine Ausführungen zu TZ 4 und TZ S. 

(1) Das BMF hatte ke ine Evaluierungen zur Beurteilung der Zielerreichung der Be­

günstigungen im Körperschaftsteuerrecht durchgeführt. Es hatte auch keine Beur­

teilung vorgenommen, ob die Steuerbegünstigungen den Mitteleinsatz in Form von 

Steuerausfällen rechtfertigten sowie geeignet, notwendig und angemessen waren, 

ihr Ziel und die beabsichtigten Wirkungen zu erreichen. Die fast ausschließlich un­

befristete Geltung dieser Steuerbegünstigungen bewirkte, dass die Notwendigkeit 

der Beibehaltung nicht in regelmäßigen Abständen überprüft wurde. Der RH hatte 

dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 5) daher empfohlen, darauf hinzuwirken, dass 

solche Evaluierungen vor einer allfälligen Verlängerung durchgeführt werden. 

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das BMF mitgeteilt, dass einmal eingeführte Be­

günstigungen auch wieder rückgängig gemacht werden könnten, wenn begründete 

Argumente für deren Rückgängigmachung sprächen. Dies hätten die Änderungen 
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7.2 

7.3 

7.4 

im Abgabenänderungsgesetz 2012'3 gezeigt, wonach zur Verbesserung von Infor­

mations- und Kontrollmöglichke iten der Finanzverwaltung, mit der auch eine Ein­

dämmung des Verwaltungsaufwandes verbunden sein könne, der räumliche An­

wendungsbereich der Gruppenbesteuerung auf Amtshilfestaaten eingeschränkt 

worden sei. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Körperschaftsteuergesetz 1988 zur Zeit 

der Follow-up-Überprüfung keine befristeten Steuerbegünstigungen enthielt . 

Da es im überprüften Zeitraum keine befristeten Steuerbegünstigungen im Körper­

schaftsteuergesetz 1988 gab, war eine Umsetzungsbeurteilung durch den RH hin­

sichtlich seiner Empfehlung, darauf hinzuwirken, dass Evaluierungen vor einer all­

fälligen Verlängerung durchgeführt werden, nicht möglich. 

Der RH hielt seine Empfehlung an das BMF aufrecht, darauf hinzuwirken, dass Eva­

luierungen der Steuerbegünstigungen vor einer allfäll igen Verlängerung durchge­

führt werden . 

Das BMF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es die Empfehlung des RH gerne 

aufnehme, einer allfälligen Verlängerung von Begünstigungen - unter der Voraus­

setzung, dass diese befristet erlassen worden seien - eine Evaluierung voranzustel­

len. Es weise nochmals darauf hin, dass einmal - wenn auch nicht befristet - einge­

führte "Begünstigungen" auch wieder rückgängig gemacht werden könnten, wenn 

begründete Argumente für deren Rückgängigmachung sprächen . Dies würden die 

Änderungen im AbgÄG 2014 zeigen : Zur Verbesserung von Informations- und Kon­

troll möglichkeiten der Finanzverwaltung, mit der auch eine Eindämmung des Ver­

waltungsaufwands verbunden sein könne, sei der räumliche Anwendungsbereich 

der Gruppenbesteuerung auf Amtshilfestaaten eingeschränkt worden . Als weiteres 

Beispiel im Bereich der Einkommensteuer könne das Auslaufen der sogenannten 

"Topf-Sonderausgaben" angeführt werden, das durch das Steuerreformge­

setz 2015/16 angeordnet worden sei. 

Der RH w ies darauf hin, dass das vom BMF erwähnte Auslaufen der "Topf-Sonder­

ausgaben" einer wiederholt ausgesprochenen Empfehlung des RH entsprach (siehe 

Reihe Bund 2007/6, 2010/2, 2013/3) . Dies traf auch auf die Einschränkung des 

räumlichen Anwendungsbere iches der Gruppenbesteuerung auf Amtsh ilfestaaten 

zu (siehe Reihe Bund 2013/6) . 

13 Anmerkung RH : Abgabenänderungsgesetz 2012 - AbgÄG 2012, BGBI. I Nr. 112/2012 i.d.g.F. 
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Wirkungen 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

(1) Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 6) empfohlen, umfassende 

Wirkungsanalysen und Erfolgskontrollen im Zusammenhang mit Steuerbegünsti­

gungen regelmäßig durchzuführen. 

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das BMF auf seine Stellungnahme zum Prüfungs­

ergebnis verwiesen. Demnach würde es in Zukunft verstärkt die verwendeten Sach­

argumente in den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage und im Vor­

blatt einer Regierungsvorlage erläutern und darstellen. Im Zuge der Evaluierung der 

Zielerreichung bzw. Maßnahmensetzung im Rahmen der wirkungsorientierten Fol­

genabschätzung werde die Stichhaltigkeit der verwendeten Sachargumente eben­

falls einer Überprüfung unterzogen werden. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMF bisher keine umfassenden Wirkungs­

analysen und Erfolgskontrollen im Zusammenhang mit Steuerbegünstigungen im 

Körperschaftsteuerrecht durchfü h rte. 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH, umfassende Wirkungsanalysen und Er­

fo lgskontrollen im Zusammenhang mit Steuerbegünstigungen regelmäßig durchzu­

führen, nicht um, weil es bisher keine derartigen Maßnahmen setzte. 

Der RH hielt daher seine Empfehlung an das BMF aufrecht, umfassende Wirkungs­

analysen und Erfolgskontrollen im Zusammenhang mit Steuerbegünstigungen re­

gelmäßig durchzuführen. 

Das BMF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass bereits jetzt verstärkt die verwen­

deten Sachargumente in den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage 

und im Vorblatt einer Regierungsvorlage erläutert und dargestellt würden. Im Zuge 

der Evaluierung der Zielerreichung bzw. Maßnahmensetzung im Rahmen der IIWir­

kungsorientierten Folgenabschätzung - WFA" werde die Stichhaltigkeit der ver­

wendeten Sachargumente ebenfalls einer Überprüfung unterzogen und in Form 

eines Sammelberichts dem Nationalrat übermittelt. 

Der RH stellte gegenüber dem BMF klar, dass die empfohlene regelmäßige Durch­

führung von umfassenden Wirkungsanalysen und Erfolgskontrollen im Zusammen­

hang mit Steuerbegünstigungen, losgelöst von den seit 2013 geltenden Bestim­

mungen über die IIWirkungsorientierte Folgenabschätzung - WFA", von neuen 

gesetzlichen Bestimmungen zu verstehen war, und verwies auf seine Gegenäuße­

rung zu TZ 5. 
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Verwa Itu ngsa ufwa nd 

9.1 

9.2 

(1) Der RH harte im Vorbericht kritisiert, dass zahlreiche Gesetzesnovellen mit im­

mer umfangreicheren und detaillierteren Bestimmungen zu einer wachsenden Ver­

komplizierung des Körperschaftsteuerrechts und damit zu einem zeitaufwendigen 

und teuren Vollzug geführt harten. Der RH harte daher dem BMF in seinem Vorbe­

richt (TZ 8) empfohlen, die bestehenden Begünstigungen kritisch zu durchforsten 

und zu evaluieren, mit dem Ziel, auf ein transparentes, einfaches und verständli­

ches Körperschaftsteuerrecht hinzuwirken. Dies würde den Abgabepflichtigen die 

Einhaltung der Rechtsvorschriften erleichtern und damit die Steuermoral heben 

sowie zu einer Vereinfachung für die Verwaltung führen. 

(2) Im Nachfrageverfahren harte das BMF mitgeteilt, dass das Regierungspro­

gramm 2013 bis 201814 für eine Steuerstrukturreform ausdrücklich vorsehe, Aus­

nahmen und Begünstigungen auf ökonomische bzw. soziale Wirkungen zu prüfen. 

Daher sei eine Steuerreformkommission eingesetzt worden, mit der Aufgabe, die 

Regelungen des Körperschaftsteuergesetzes 1988 sowie des Einkommensteuerge­

setzes 1988 in Hinblick auf eine künftige Steuerreform zu evaluieren. Im Übrigen 

harte das BMF auf seine Stellungnahme zum Prüfungsergebnis verwiesen. Dem­

nach verfolge es grundsätzlich das Ziel, auf ein transparentes, einfaches und ver­

ständliches Körperschaftsteuergesetz hinzuwirken; es teile damit im Grundsatz die 

der Empfehlung des RH zugrunde liegende Anschauung. Das BMF wies darauf hin, 

dass gerade im Körperschaftsteuergesetz 1988 der Gesetzgeber oftmals vor der Si­

tuation stehe, unionsrechtlichen Verpflichtungen nachkommen zu müssen. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass sich die Steuerreformkommission im Jahr 2014 

nur mit den Begünstigungen im Einkommensteuerrecht, nicht jedoch mit jenen in 

der Körperschaftsteuer befasste. Konkrete Pläne für eine Evaluierung und Neukodi­

fizierung des Körperschaftsteuerrechts bestanden nicht. 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um, die bestehenden Begünstigungen 

kritisch zu durchforsten und zu evaluieren, mit dem Ziel, auf ein transparentes, 

einfaches und verständliches Körperschaftsteuerrecht hinzuwirken, weil das Kör­

perschaftsteuerrecht bisher weder evaluiert noch neu kodifiziert wurde. 

14 Anmerkung RH: Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung, 2013 - 2018, 2013, S. 104 
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9.3 

9.4 

Der RH hielt daher seine Empfehlung an das BMF aufrecht, die bestehenden Be­

günstigungen kritisch zu durchforsten und zu evaluieren, mit dem Ziel, auf ein 

transparentes, einfaches und verständliches Körperschaftsteuerrecht hinzuwirken. 

Dies würde den Abgabepflichtigen die Einhaltung der Rechtsvorschriften erle ich­

tern und damit die Steuermoral heben sowie zu einer Vereinfachung für die Ver­

waltung führen . 

Das BMF teilte in seiner Stellungnahme mit, grundsätzlich das Ziel zu verfolgen, auf 

ein transparentes, einfaches und verständliches Körperschaftsteuergesetz hinzu­

wirken; es teile damit im Grundsatz die der Empfehlung des RH zugrunde liegende 

Anschauung. Es sei darauf hinzuweisen, dass gerade im Körperschaftsteuergesetz 

der Gesetzgeber oftmals unionsrechtlichen Verpflichtungen nachkommen müsse. 

So habe bspw. die Beteiligungsertragsbefreiung des Körperschaftsteuerrechts, in 

welcher der RH gleich mehrere Begünstigungen sehe, eine schrittweise Erweite­

rung aufgrund von unterschiedl ichen externen Einflüssen erfahren . Aufgrund der 

Mutter- Tochter- Richtlinie selbst sowie einschlägiger Urteile des EuGH hätte für 

den Gesetzgeber immer wieder Handlungsbedarf bestanden. Diesen Einflüssen 

könne sich der österreichische Gesetzgeber nicht entziehen. 

Im Bereich der Einkommensteuer sei bere its ein Schritt in die Richtung der vom RH 

übermitte lten Empfehlung getan worden . Die Ana lyse bestehender Begünstigun­

gen se i durch die Steuerreformkommission erfolgt, die Umsetzung der Empfehlun­

gen durch das Steuerreformgesetz 2015/2016. 

Anknüpfend an die Ausführungen des BMF zur Analyse von bestehenden Steuerbe­

günstigungen im Einkommensteuerrecht durch die Steuerreform- Kommission un­

ter Vorsitzleitung des BMF erinnerte der RH daran, dass dieses Vorgehen ebenfalls 

einer Empfehlung des RH entsprach (siehe RH-Bericht "Transparenz von Begünsti­

gungen im Einkommensteuerrecht", Reihe Bund 2013/3) und bekräftigte seine 

Empfehlung zu den Steuerbegünstigungen im Körperschaftsteuerrecht, weil die 

Steuerreform- Kommission dieses bislang nicht evaluierte. Zum eingeschränkten 

Handlungsspielraum des BMF aufgrund der Einflüsse aus der EU entgegnete der 

RH, dass sich hierfür - insbesondere bei den Steuerbegünstigungen im Körper­

schaftsteuerrecht - auch entgegengesetzte Beispiele finden ließen, wie z. B. bei der 

österreichischen Regelung zur Gruppenbesteuerung, die im Vergleich zu anderen 

EU- Ländern sehr weiträumig gestaltet ist. 
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Gruppenbesteuerung 

10.1 

10.2 

(1) Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 10) empfohlen, das österreichi­

sche System der Gruppenbesteuerung in Hinblick auf das damit verbundene Abga­

benrisiko und den hohen Verwaltungsaufwand durch die Abgabenbehörden einer 

umfassenden Evaluierung zu unterziehen und im Interesse der Steuerzahlerinnen 

und Steuerzahler eine Kosten-Nutzen- Analyse durchzuführen. 

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das BMF auf seine Stellungnahme zum Prüfungs­

ergebnis verwiesen. Demnach würden die Regelungen der österreichischen Grup­

penbesteuerung zweifelsohne die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Österreich 

erhöhen und einen wichtigen Beitrag zur Standortpolitik Österreichs leisten. Dieser 

durch die Gruppenbesteuerung entstehende Standortvorteil sei im Sinne der vom 

RH vorgeschlagenen Kosten-Nutzen- Analyse nicht in seiner Gesamtheit konkret 

bezifferbar bzw. messbar. Daher greife eine Gegenüberstellung von Nutzen (Stand­

ortvorteil) und Kosten (Berücksichtigung ausländischer Verluste) zu kurz. 

Weiters hatte das BMF mitgeteilt, dass das Gruppenbesteuerungsregime seit dem 

Abgabenänderungsgesetz 2014 eine zusätzliche Schranke bei der Berücksichtigung 

von Auslandsverlusten kenne. Diese soll verhindern, dass ausländische Verluste zu 

mehr als 75 % des inländischen "konsolidierten" Gruppenergebnisses berücksich­

tigt werden können. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMF weder eine umfassende Evaluierung 

der Gruppenbesteuerung noch eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführte. Es wirkte 

allerdings auf eine gesetzliche Einschränkung der Anerkennung von Verlusten aus­

ländischer Gruppenmitglieder hin (AbgÄG 2014) und führte anlassbezogene Einzel­

auswertungen (z.B. Beantwortungen von parlamentarischen Anfragen15
) im Zusam­

menhang mit der Gruppenbesteuerung durch. 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um, das österreichische System der 

Gruppenbesteuerung in Hinbl ick auf das damit verbundene Abgabenrisiko und den 

hohen Verwaltungsaufwand durch die Abgabenbehörden einer umfassenden Eva­

luierung zu unterziehen und im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 

eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen. Punktuelle gesetzliche Änderungen 

oder anlassbezogene Einzelauswertungen, wie bspw. im Zusammenhang mit 

Beantwortungen von parlamentarischen Anfragen, konnten nicht als umfassende 

Evaluierung und Kosten-Nutzen-Analyse des Systems der Gruppenbesteuerung 

gelten . 

IS I .B. parlamentarische Anfrage vom 26. November 2014, 3194/J XXv. GP und Beantwortung vom 23. Jän­
ner 2015, 3043/AB 
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10.3 

10.4 

Der RH hielt daher seine Empfehlung an das BMF aufrecht, das österreich ische 

System der Gruppenbesteuerung in Hinblick auf das damit verbundene Abgabenri­

siko und den hohen Verwaltungsaufwand durch die Abgabenbehörden einer um­

fassenden Evaluierung zu unterziehen und im Interesse der Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler eine Kosten-Nutzen- Analyse durchzuführen. 

Laut Stellungnahme des BMF würden die Regelungen der österreich ischen Grup­

penbesteuerung zweifelsohne die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Österreich 

erhöhen und einen wichtigen Beitrag zur Standortpolitik Österreichs leisten. Dieser 

durch die Gruppenbesteuerung entstehende Standortvorteil se i im Sinne der vom 

RH vorgeschlagenen Kosten-Nutzen-Analyse nicht in seiner Gesamtheit konkret 

beziffer- bzw. messbar. Daher greife eine Gegenüberstellung von Nutzen (Standort­

vorteil) und Kosten (Berücksichtigung ausländ ischer Verluste) zu kurz. Das Grup­

penbesteuerungssystem bestünde nicht allein aus der Berücksichtigung von aus­

ländischen Verlusten . 

Zudem sei darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber das Gruppenbesteuerungssys­

tem durchaus einer laufenden "Evalu ierung" unterziehe. Im Jahr 2009 habe er mit 

dem Nachversteuerungstatbestand des "wirtschaftlichen Ausscheidens" von auslän­

dischen Gruppenmitgliedern auf die Möglichkeit der ungewollten Ausnutzung des 

Spielraums hinsichtl ich der Nachversteuerung reagiert. 

Auch die gesetzliche Implementierung des Verlustdeckels im Jahr 2012 sei als Re­

aktion des Gesetzgebers auf identifizierte Probleme im Zusammenhang mit Ver­

lusthereinnahme und Nachversteuerung zu sehen. Darüber hinaus sei auf die ge­

setzlichen Änderungen hinsichtlich der Berücksichtigung von Verlusten aus­

ländischer Gruppenmitglieder durch das AbgÄG 2014 hinzuweisen: Seit dem Ab­

gÄG 2014 kenne das Gruppenbesteuerungsregime neben dem Verlustdeckel eine 

zusätzliche Schranke bei der Berücksichtigung von Auslandsverlusten . Diese solle 

Fällen vorbeugen, in denen trotz ho her inländischer Gewinne das Gruppenergebnis 

aufgrund der Auslandsverluste negativ sei. Künftig solle dies verhindert werden, 

indem ausländ ische Verluste zu maximal 75 % des inländischen "konsolidierten" 

Gruppenergebnisses berücksichtigt werden können. 

Der RH erinnerte das BMF daran, dass die Ergebnisse einer umfassenden Evaluie­

rung und Kosten-Nutzen-Analyse als nachvollziehbare Entscheidungs- und Argu­

mentationshilfe dienen könnten; pauschale Aussagen über das österreichische 

Gruppenbesteuerungssystem, wie dass dieses " zweifelsohne die Attraktivität des 

Wirtschaftsstandorts Österreichs erhöht", wären dann nachvollziehbar. Gleichzeitig 

dienen Analysewerte der Kontrolle, um rechtzeitig Abweichungen von gewünschten 

Zielen zu erkennen. Weiters wies der RH das BMF darauf hin, dass die bisherige Vor­

gangsweise dazu führte, dass es bislang in mehreren Teilschritten auf unerwünschte 
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11.1 

Wirkungen der Gruppenbesteuerung mit Änderungen reagieren musste. Der RH 

verblieb daher bei seiner Kritik und bekräftige seine Empfehlung erneut. 

(1) Der RH harte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 12) empfohlen, darauf hinzu­

wirken, künftig ausländische Gruppenmitglieder - außerhalb des EUjEWR-Raums ­

nur dann in einer Unternehmensgruppe zuzulassen, wenn mit dem betreffenden 

Staat eine umfassende Amtshilfe besteht. 

(2) Im Nachfrageverfahren harte das BMF mitgeteilt, dass es - im Sinne der Emp­

feh lung des RH - seit dem 1. März 2014 nur noch möglich sei, ausländ ische Körper­

schaften in die Unternehmensgruppe einzubeziehen, wenn mit ihrem Ansässig­

keitsstaat eine umfassende Amtshilfe bestünde. Jene Gruppenmitglieder, die die 

Voraussetzungen der umfassenden Amtshilfe nicht erfüllten, würden mit 1. Jän­

ner 2015 aus der Unternehmensgruppe ausscheiden; noch nachversteuerungshän­

gige Verluste würden im Inland nachversteuert. 

(3) a) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Abgabenänderungsgesetz 2014'6 eine 

Einschränkung bei ausländischen Gruppenmitgliedern vorsah : Ein ausländisches 

Gruppenmitglied konnte gemäß § 9 Abs. 2 Körperschaftsteuergesetz 1988 nur 

mehr dann Mitg lied einer österreichischen Unternehmensgruppe sein, wenn die 

Körperschaft in einem Mitg liedstaat der EU oder in einem Staat, mit dem eine um­

fassende Amtshilfe bestand, ansässig war. Diese neue Bestimmung trat mit 

1. März 2014 in Kraft. 17 Ausländische Gruppenmitglieder, die die neuen Vorausset­

zungen nicht mehr erfüllten, schieden am 1. Jänner 2015 aus der Unternehmens­

gruppe aus. 

Das BMF bezifferte gemäß seinen Erläuterungen zur Regierungsvorlage die finanz i­

ellen Wirkungen dieser Einschränkung mit jährlichen Mehreinzahlungen von 

100 Mio. EUR ab 2015 im Vergleich zum Aufkommen des Jahres 2012.'8 

b) Einer parlamentarischen Anfragebeantwortung des BMF vom 23. Jänner 2015'9 

und vom 21. April 201620 zufolge schieden zum 1. Jänner 2015 122 ausländische 

Gruppenmitglieder aus, mit deren Ansässigkeitsstaat keine umfassende Amtshilfe 

16 Abgabenänderungsgesetz 2014 - AbgÄG 2014, BG BI. I Nr. 13/2014 

17 § 26c Z 45 lit . a des Körperschaftsteuergeset zes 1988 i.d.F. des Abgabenänderungsgesetzes 2014 

18 Vorblatt zur Regierungsvorlage über ein Abgabenänderungsgesetz 2014, S. 6 

19 3043/AB vom 23 . 1änner 2015 zu 3194/1 (XXV. GP) 

20 8035/AB vom 22. April 2016 zu 8326/1 (XXV. GP) 
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11.2 

12.1 

12.2 

13.1 

bestand. Dadurch kam es - mangels anderer Gruppenmitglieder - zur Beendigung 

von zwei Unternehmensgruppen. 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH um, darauf hinzuwirken, künftig ausländi­

sche Gruppenmitglieder - außerhalb des EUjEWR-Raums - nur dann in einer Un­

ternehmensgruppe zuzulassen, wenn mit dem betreffenden Staat eine umfassende 

Amtshilfe besteht, weil das Körperschaftsteuergesetz 1988 ab 1. März 2014 die 

vom RH empfohlenen Beschränkungen für ausländische Gruppenmitglieder - um­

fassende Amtshilfe mit dem Ansässigkeitsstaat - vorsah . 

(1) Der RH hatte in se inem Vorbericht darauf hingewiesen, dass die Rechtsgrundla­

gen über die Gruppenbesteuerung bereits zu vollziehen waren, obwohl das BMF 

aufgrund der Komplexität der Normen und deren Umsetzung das elektron ische 

Veranlagungsverfahren noch längere Zeit nicht in vollem Umfang zur Verfügung 

stellen konnte . Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 15) empfohlen, 

dass das BMF im Gesetzwerdungsprozess darauf hinwirken sollte, dass neue Steu­

ervorschriften sowohl rechtzeitig als auch möglichst einfach elektronisch umge­

setzt werden können. Dies würde die verstärkte Einbindung aller von einer Umset­

zung betroffenen Abteilungen im BMF erfordern. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass jede gesetzliche Maß­

nahme im Rahmen der Erstellung einer Regierungsvorlage bereits derzeit auf ihre 

Umsetzung in einem elektronischen Verfahren überprüft werde. Die möglichst ein­

fache und rasche Umsetzbarkeit der geplanten Maßnahme sei dabei ein äußerst 

wichtiger Aspekt des Gesamtprojekts. In eine Kosten-Nutzen-Analyse bei der Um­

setzung gesetzlicher Maßnahmen würden auch die Möglichkeiten der Implemen­

tierung einer elektronischen Abwicklung einfließen . 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass im überprüften Zeitraum die mit der Einführung 

neuer körperschaftsteuerrechtlicher Regelungen befassten BMF-Abteilungen bei Ge­

setzesvorhaben bereits frühzeitig eingebunden waren, wie z.B. im Falle des Abga­

benänderungsgesetzes 2014, um sicherzustellen, dass neue Steuervorschriften so­

wohl rechtzeitig als auch möglichst einfach elektronisch umgesetzt werden konnten. 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH um, darauf hinzuwirken, neue Steuervor­

schriften sowohl rechtzeitig als auch möglichst einfach elektronisch umsetzen zu 

können, weil die betroffenen BMF-Abteilungen bereits frühzeitig in neue Gesetzes­

vorhaben eingebunden waren. 

(1) Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 26) empfohlen, in Hinblick auf 

das hohe Abgabenrisiko bei Verlusten ausländischer Gruppenmitglieder ein Maß­

nahmenpaket umzusetzen, wie etwa die Festlegung von 

III-337 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 33 von 39

www.parlament.gv.at



Berie hnun ofes R -
Transparenz von Begünstigungen im Körperschaftsteuerrecht H mit dem Schwerpunkt Gruppenbesteuerung; Follow- up- Überprüfung 

- Mindesterfordernissen für Abgabepflichtige hinsichtlich der zu übermittelnden 

Unterlagen; 

- verpflichtenden Angaben zum steuerlichen Ergebnis für jedes ausländische 

Gruppenmitglied in der Steuererklärung, getrennt nach aus- und inländischem 

Steuerrecht; 

- klaren Abgrenzungen von Kontrolltätigkeiten bei Innen- und Außenprüfungen; 

- Hilfestellungen des BMF für die Kontrolle der Verluste (z .B. Leitfaden, Check­

liste); 

- Nutzung der elektron ischen Akteninfo ("Verlustdatenbank") für die elektroni­

sche Ris ikoauswahl. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass Leitfäden, Informations­

schreiben und Richtlinien eine einheitliche Vorgehensweise der Finanzämter sicher­

stellen sollten. Insbesondere die Körperschaftsteuerrichtl inien würden als umfassen­

der Informationsbehelf dienen. Im Jahr 2013 seien die Körperschaftsteuerrichtl inien 

gesamthaft aktua lisiert, umfassend überarbeitet und neu verlautbart worden. Um 

eine bessere und verständl ichere Handhabung sei das BMF gerade im Bereich der 

Gruppenbesteuerung bemüht; die Körperschaftsteuerrichtlinien würden dazu zahl ­

reiche veranschaulichende Beispiele enthalten. 

Zu den vom RH im Vorbericht aufgezeigten Problemen im Zusammenhang mit aus­

länd ischen Rechnungsabsch lüssen und der Verlustverwertung merkte das BMF an, 

dass die einheitliche Vorgehensweise bei der Umrechnung ausländischer Verluste 

auf österreichisches Abgabenrecht durch eine - noch zu veröffentlichende - "Um­

rechnungs-Checkl iste" künft ig verbessert werden solle. Weiche das ausländische 

Steuerrecht erheblich vom österreichischen Steuerrecht ab, se i auf einen nach in­

ternationalen Standards zu erstellenden Einzelabschluss des ausländischen Grup­

penmitglieds als Ausgangspunkt für eine Umrechnung abzustellen. 

Die elektronische Evidenzierung der ausländischen Verluste sei rückwirkend 

ab 2005 in der Karteikarte ,,Ausländische Verluste" umgesetzt worden . Die in den 

einzelnen Jahren entstandenen und nachversteuerten Verluste würden darin ge­

trennt für jedes ausländische Gruppenmitglied dargestellt. Die ausgewiesenen Be­

träge würden ausschließlich aus den von den Steuerberatern, Steuerpflichtigen 

oder Finanzbediensteten eingegebenen Daten ermittelt und mit den in den Be­

scheiden ausgewiesenen Besteuerungsgrundlagen korrespondieren. 
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13.2 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMF zur Abdeckung des hohen Abgaben­

risikos bei der Gruppenbesteuerung ein Maßnahmenpaket umsetzte. Den Finanz­

ämtern stand z.B. in Bezug auf Mindesterfordernisse für Abgabepflichtige hinsicht­

lich der zu übermittelnden Steuerunterlagen ein standardisierter Vorhalt mit 

auswählbaren Fragestellungen zur Verfügung. Weiters enthielten die Körperschaft­

steuererklärungen seit 2012 verpflichtende Angabenfelder zum steuerl ichen Er­

gebnis für jedes ausländ ische Gruppenmitglied (Beilage zur Körperschaftsteuerer­

klärung K1g) . 

Das BMF stellte ferner den Abgabepflichtigen und den Finanzbediensteten eine 

Information für die Umrechnung von Verlusten ausländischer Gruppenmitglieder 

in Form einer Checkliste21 in der Finanzdokumentation (Findok)22 zur Verfügung. 

Die Abgrenzungen von Kontrolltätigkeiten bei Innen- und Außenprüfungen waren 

ausreichend klar festgelegt. 

Weiters ste llte die Evidenzierung der Verluste ausländischer Gruppenmitglieder in 

der elektronischen Akten info L,Verlustdatenbank") - rückwirkend ab 2005 - eine 

Risikoinformation dar, die ab 2012 auch die Höhe des im Ausland erzielten Verlus­

tes enthielt, wodurch der in Österreich maximal zulässige ausländische Verlust au­

tomatisiert geprüft werden konnte, und zur Qualität der Steuerverfahren beitrug. 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH um, in Hinblick auf das hohe Abgabenrisiko 

bei Verlusten ausländ ischer Gruppenmitglieder ein Maßnahmenpaket festzulegen, 

indem es eine Reihe von Schritten setzte, um diesem Risiko entgegenzuwirken (z .B. 

standard isierter Vorhalt für Finanzämter in Bezug auf Mindesterfordernisse für Ab­

gabepfl ichtige hinsichtlich der zu übermittelnden Steuerunterlagen, Pfl ichtfelder 

zum steuerlichen Ergebnis für jedes ausländische Gruppenmitgl ied in den Körper­

schaftsteuererklärungen ab 2012 (Beilage zur Körperschaftsteuererklärung K1g), 

Information des BMF zur Ergebnisumrechnung von Einzelabschlüssen ausländi­

scher Gruppenmitglieder, Abgrenzungen von Kontrolltätigkeiten be i Innen- und 

Außenprüfungen, elektron ische Evidenzierung der Verluste ausländ ischer Grup­

penmitglieder rückwirkend ab 2005 in der elektronischen Akten info (IiVerlustda­

tenbank" ). 

21 BMF-Information vom 4. April 2014, Ergebnisumrechnung von IAS/I FRS-Einzelabschlüssen ausländischer 

Gruppenmitglieder, GZ BMF-010203/0023-VI/6/2014 

22 Die Findok ist das elektronische Rechts- und Fachinformationssystem der Fi nanzverwaltung. 
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Schlussempfehlungen 

14 

TZ 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

8 

10 

12 

15 

26 

Der RH stellte fest, dass das BMF von insgesamt 13 überprüften Empfehlungen drei 

vollständig, zwei teilweise und sieben nicht umsetzte. Die Umsetzung einer Emp­

fehlung konnte der RH mangels eines Anwendungsfalls nicht überprüfen. 

Vorbericht Follow-up-Überprüfung 

Empfehlungsinhalt 
teilweise nicht 

TZ umgesetzt 
umgesetzt umgesetzt 

jährliche Erhebung der Wirkungen der Begünstigungen 
im Körperschaftsteuerrecht und Bericht darüber an den 2 X 

Nationalrat 

Offenlegen der Methoden bei Schätzungen der Wirkungen 

von Steuerbegünstigungen; Angabe der statistischen 3 X 

Bandbreite bei unsicherer Datenlage 

Festlegung quantitativer und qualitativer Zielvorgaben 
mit messbaren Indikatoren für Begünstigungen im 4 X 

Körperschaftsteuerrecht 

eindeutige Formulierung der Ziele 4 X 

Gesamtkonzept zur Untersuchung der Wirkungen von 
5 X 

Steuerbegünstigungen 

regelmäßige und umfassende Evaluierung der Notwendig-
keit der Begünstigungen, der Erreichung der beabsichtigten 

6 X 
Wirkung und der Angemessenheit des Verwaltungsauf-
wands 

Durchführung der Evaluierungen vor Verlängerung 7 nicht überprüfbar 

Durchführung regelmäßiger Wirkungsanalysen und 
8 X 

Erfolgskontrollen von Steuerbegünstigungen 

kritische Durchforstung und Evaluierung bestehender 
9 X 

Begünstigungen 

umfassende Evalu ierung der Gruppenbesteuerung samt 
10 X 

Kosten- N utzen- Analyse 

Hinwirken auf die Zulassung ausländischer Gruppenmit-
glieder in einer Unternehmensgruppe nur bei Bestehen 11 X 
einer umfassenden Amtshilfe mit dem betreffenden Staat 

Hinwirken auf rechtzeitige und einfache elektronische 
12 X 

Umsetzung von neuen Steuervorschriften 

Umsetzung eines Maßnahmenpakets in Hinblick auf 
das hohe Abgabenrisiko bei Verlusten ausländischer 13 X 
Gruppenmitglieder 
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Aus Anlass der nunmehrigen Follow-up-Überprüfung hob der RH folgende Emp­

fehlungen an das BMF hervor: 

(1) Das BMF sollte die Wirkungen der Begünstigungen im Körperschaftsteuer­

recht jährlich nach einer einheitlichen und in sich konsistenten Systematik 

auf Basis der tatsächlichen Sachverha lte erheben und im Sinne von mehr 

Transparenz dem Nationalrat möglichst detailliert berichten. (TZ 2) 

(2) Das BMF sollte diese Angaben mit den Werten in der Transparenzdatenbank 

so weit wie möglich abgleichen. (TZ 2) 

(3) Das BMF sollte bei allenfalls notwendigen Schätzungen der Wirkungen von 

Steuerbegünstigungen für die Angaben zu den indirekten Förderungen in 

den Förderungsberichten des Bundes die Schätzungsmethoden offenlegen 

und bei unsicherer Datenlage eine statistische Bandbreite angeben. (TZ 3) 

(4) Nachdem nunmehr keine Zahlen in den Förderungsberichten des Bundes 

im Zusammenhang mit dem Körperschaftsteuerrecht ausgewiesen waren, 

sollte das BMF - in Umsetzung des gesetzlichen Auftrages des BHG 2013 -

bei allen Steuerbegünstigungen möglichst vollständig, zumindest geschätzt, 

über die geleisteten Einnahmenverzichte des Bundes betragsmäßig infor­

mieren. (TZ 3) 

(5) Das BMF sollte auch für die - bereits bestehenden - Begünstigungen im Kör­

perschaftsteuerrecht quantitative und qualitative Zielvorgaben mit messba­

ren Indikatoren festlegen . (TZ 4 ) 

(6) Das BMF sollte die Ziele im Zusammenhang mit Begünstigungen im Körper­

schaftsteuerrecht eindeutig formulieren, um die Zielerreichung und die Wir­

kungen überprüfen, aktiv steuern und gegebenenfalls notwendige Änderun­

gen mit sachgerechten Begründungen herbeiführen zu können . (TZ 4) 

(7) Das BMF sollte in einem Gesamtkonzept festlegen, wann, wie und mit weI­

chen Instrumenten die Zielerreichung und die Wirkungen der Steuerbegüns­

tigungen zu untersuchen sind. (TZ 5) 

(8) Das BMF sollte regelmäßig und umfassend evalu ieren, ob die Beibehaltung 

der Begünstigung zur Zielerre ichung notwendig ist, ob die beabsichtigten 

Wirkungen erreicht wurden bzw. ob der mit dem Vollzug verbundene Ver­

waltungsaufwand in einem angemessenen Verhältnis zu den Ergebnissen 

steht. (TZ 6) 
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(9) Das BMF sollte darauf hinwirken, dass Evaluierungen der Steuerbegünsti­

gungen vor einer allfälligen Verlängerung durchgeführt werden. (TZ 7) 

(10) Das BMF sollte umfassende Wirkungsanalysen und Erfolgskontrollen im Zu­

sammenhang mit Steuerbegünstigungen regelmäßig durchführen. (TZ 8) 

(11) Das BMF sollte die bestehenden Begünstigungen kritisch durchforsten und 

evaluieren, mit dem Ziel, auf ein transparentes, einfaches und verständliches 

Körperschaftsteuerrecht hinzuwirken. Dies würde den Abgabepflichtigen die 

Einhaltung der Rechtsvorschriften erleichtern und damit die Steuermoral he­

ben sowie zu einer Vereinfachung für die Verwaltung führen. (TZ 9) 

(12) Das BMF sollte das österreichische System der Gruppenbesteuerung in 

Hinblick auf das damit verbundene Abgabenrisiko und den hohen Verwal­

tungsaufwand durch die Abgabenbehörden einer umfassenden Evaluierung 

unterziehen und im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eine 

Kosten-Nutzen-Analyse durchführen. (TZ 10) 

Wien, im Jänner 2017 

Die Präsidentin : 

Dr. Margit Kraker 
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